
PRÄMIENÜBERSICHT

ALLGEMEINES

ANNAHMERICHTLINIEN

DETAILS ZUM DECKUNGSUMFANG

Vertragsgrundlage ARB 2018

Versicherungssumme  € 80.000 je Schadensfall  (jährl. dreifach maximiert)

Selbstbehalt generell € 350,- je Schadensfall, alternativ € 150,- je Schadenfall bzw. ohne Selbstbehalt

generell freie Anwaltswahl

Versicherungssumme ohne Wertanpassungklausel (Unterversicherungsverzicht)

* im Zusammenhang mit der Tätigkeit für den versicherten Betrieb

SONSTIGES

vereinfachte Prämienabrechnung durch jährliche Stichtagsabrechnung möglich

Unterjährige Zahlung ab einer Jahresprämie von € 1.000,- möglich

Vertragslaufzeit 3 Jahre (keine Dauerrabatt-Rückforderung)
Jänner 2020

HDI Versicherung AG Bank Austria
Edelsinnstraße 7-11 IBAN: AT55 1100 0006 6005 6300
1120 Wien BIC: BKAUATWW

Firmensitz Wien
FN: 91142 h, HG Wien 
UID: ATU15364102

für den Dienstnehmer*

-

-

anfragepflichtig

Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeiter

BETRIEBS-RECHTSSCHUTZ-TARIF 
für Betriebe bis 50 Mitarbeiter, Prämien p.a. inkl. 11 % Versicherungssteuer, 
gültig ab 1.2.2019

für den BetriebDeckung

Beginn des Versicherungsschutzes ist frühestens mit Eingangsdatum bei der HDI Versicherung, bzw. mit Einlangen einer vorläufigen 
Deckung möglich.
Alle Antrags- und Risikofragen müssen vollständig beantwortet werden, auch wenn für den Antrag kein HDI-Formular verwendet wird. 
Insbesondere gilt das für die Branche des Versicherungsnehmers sowie Angaben nach gekündigten, abgelehnten oder einvernehmlich 
gelösten Verträgen oder sich bereits zu dem Risiko ereigneten Schäden.

€ 90,00

Selbstbehaltsvariante Basisprämie für den Betrieb

SB € 350,- je Schadensfall

SB € 150,- je Schadensfall

ohne SB

Prämie je Mitarbeiter

€ 90,00

€ 108,00

€ 121,50

Prämien € 108,00

€ 121,50

Branchen: Ärzte, Apotheker, Bauunternehmen, Finanzberater, Immobilienmakler, Immobilientreuhänder, 
Inkassobüros, Notare, Personalleasinggesellschaften, Pyrotechniker, Rechtsanwälte, Sprengmeister, 
Steuerberater, Tabak (Trafiken), Unternehmensberater, Vermögensberater, Versicherungsagenten, 
Versicherungsmakler

Risiken

Anfragepflichtig sind Betriebe im Bereich Lebensmittel (Handel, Gastronomie, Bäcker, Konditor, 
Erzeugung und Verarbeitung,…), Taxi-Unternehmen, Transportunternehmen

Rechtsschutzanträge, welche vom Vorversicherer gekündigt oder im Einvernehmen  aufgelöst wurden

keine Annahme

Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz (gem. Art. 19, Pkt. 1.3)

Arbeitsgerichts-Rechtsschutz (gem. Art. 20, Pkt. 1.2)

Sozialversicherungs-Rechtsschutz (gem. Art. 21, Pkt. 1.2)

Rechtsschutz aus Grundstückseigentum und Miete (gem. Art. 24) für das (die) 
Betriebsobjekt(e) exkl. Vermieterrisiko




